
   Vornholzer Gemeindenachrichten                                                                                                    Ausgabe 1/2011 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    www.vornholz.at 
 

 

Jahrgang 2011                                                Erscheinungsort Vornholz                                                  Ausgabe 1 
 

wünschen wünschen wünschen wünschen     

der Gemeindevorstand, der Gemeinderat der Gemeindevorstand, der Gemeinderat der Gemeindevorstand, der Gemeinderat der Gemeindevorstand, der Gemeinderat 

und die Bedienstetenund die Bedienstetenund die Bedienstetenund die Bediensteten 
 
 

 
 
 



   Vornholzer Gemeindenachrichten                                                                                                    Ausgabe 1/2011 

3 

 
 
 

Liebe Vornholzerinnen und Vornholzer! 
 
 
Es ist schon Tradition, dass zur Osterzeit die 1. Ausgabe der Gemeindenachrichten erscheint und 
so will ich die Gelegenheit nutzen, zu einigen aktuellen Themen Stellung zu nehmen. 
 
Ich möchte mich vorerst recht herzlich für die große Beteiligung an der Bürgerversammlung 
bedanken. 
Bei solchen Veranstaltungen kommen immer wieder viele Anregungen seitens der Bürger, was 
auch für die Arbeit in der Gemeinde sehr wichtig ist. 
Bei dieser Bürgerversammlung haben wir hauptsächlich die Gemeindeabgaben behandelt. 
Die neue Kanalabgabenordnung wurde am 16.12.2010 vom Gemeinderat einstimmig 
beschlossen und der Landesregierung zur Überprüfung vorgelegt. 
Seitens der Aufsichtsbehörde hat es keine Beanstandung gegeben. Somit ist diese Verordnung 
wie kundgemacht rechtskräftig. Es sind trotzdem wieder zwei Einsprüche gekommen, die sind 
aber haltlos. 
 
Zur Vorschreibung der Kanalbereitstellungsgebühr möchte ich folgendes ausführen: 
Die Kanalbereitstellungsgebühr beträgt pro Haus jährlich € 140,-- + 10 % USt = € 154,-- und 
wird pro Hausanschluss vorgeschrieben. 
Diese Gebühr kann lt. Gesetz nur dem Grundbesitzer oder Hausbesitzer, welcher auch der 
Bescheidinhaber ist, vorgeschrieben werden. 
In unserer Gemeinde sind ca. 30 Häuser mit mehr als einer Wohnungseinheit. Für manche ist es 
sicher von Vorteil, wenn auch die Kanalbereitstellungsgebühr pro Wohnung vorgeschrieben 
wird. In diesem Fall pro Wohnung natürlich nur die Hälfte. 
Dies ist aber nur möglich, wenn die Wohnungen im AGWR (Adress-, Gebäude- und 
Wohnungsregister) als Wohnung mit Tür 1 und Wohnung mit Tür 2 usw. amtlich 
gekennzeichnet sind. 
Das ist noch nicht bei allen Häusern mit 2 oder mehreren Wohnungen durchgeführt. 
Bei neuen Benützungsbewilligungen werden automatisch die Wohnungen mit Tür Nr. 1 und 2 
gekennzeichnet und neue Meldebestätigungen ausgestellt. 
 
Die gleiche Möglichkeit zur Teilung der Gemeindeabgaben besteht dann auch bei den 
Müllgebühren. 
 
Falls jemand die getrennte Verrechnung beanspruchen will, muss der Bescheidinhaber und der 
weitere Wohnungsinhaber einen gemeinsamen Antrag beim Gemeindeamt stellen. 
Bei der Grundsteuer und bei den Wassergebühren ist eine Teilung nicht möglich. 
 
Für alle, die mit der bisherigen Vorschreibung einverstanden sind und die Bezahlung der 
Gemeindeabgaben intern regeln, trifft dies nicht zu. Für alle, die das seitens der Gemeinde 
geregelt haben wollen, hoffen wir mit dieser Möglichkeit eine gute Lösung getroffen zu haben. 
 
In diesem Sinne wünsche ich allen ein frohes Osterfest und verbleibe 
 
 
        mit freundlichen Grüßen 
             Euer Bürgermeister 
                 Josef Glatz .eh. 
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Wie im Vorjahr wird auch heuer wieder ein landesweiter Aktionstag „Saubere Steiermark“ 
durchgeführt. 
Die Gemeinde Vornholz beteiligt sich wieder an dieser Aktion. 
 

   Wann:  Samstag, den 16. April 2011 

   Beginn: 8.00 Uhr 

   Treffpunkt: ASZ Vornholz 
 

Wir bitten um zahlreiche Beteiligung der Bevölkerung. Die zuständigen Gemeinderäte werden 
noch eine Einteilung treffen. 

    

 
Eine aktuelle Information des Abfallwirtschafsverbandes Hartberg zum Verbrennen von 
pflanzlichen Materialien für das Jahr 2011! 
 

Brauchtumsfeuer dürfen im Bezirk Hartberg im Jahr 2011 ausschließlich am 23. April 
(Karsamstag) und am 21. Juni (Sommersonnenwende) entzündet werden. Dabei darf nur 
trockenes Holz (Baum- und Strauchschnitt) ohne Rauch- und   Geruchsentwicklung  
punktuell verbrannt werden.  
Bei Brauchtumsfeuer müssen folgende Mindestabstände eingehalten werden: 

1.   50 m zu Gebäuden 
2. 100 m zu öffentlichen Verkehrsflächen, soweit diese nicht ausschließlich land- und    

forstwirtschaftlichen Verkehr dienen 
3. 100 m zu Energieversorgungsanlagen 

Ein Ausweichen auf den so genannten „Kleinen Ostersonntag“, falls es am Karsamstag regnet, 
ist ebenso nicht zulässig, wie die Verlegung der Sonnwendfeier auf ein anderes Wochenende. 
Die Verbrennung von nicht geeigneten Materialien und die Verbrennung außerhalb der 
vorgesehenen Brauchtumstage (Karsamstag, 21. Juni - Sonnwendfeier) wird bestraft! 

    

    

Die diesjährige Alttextiliensammlung des Roten Kreuzes findet am 
 

Samstag, den 30. April 2011 
 

statt. 
 
Die Säcke werden über die Schulen und Gemeindeämter im Bezirk verteilt. Es können auch 
andere wasserfeste Säcke verwendet werden, bitte keine Schachteln! 
 

Angenommen wird auch abgetragene Kleidung, Bettzeug und Schuhe paarweise gebündelt! 
 

Die Säcke müssen bis spätestens 29. April 2011 beim Gemeindeamt Vornholz oder bei der 
Rot-Kreuz-Stelle Vorau abgegeben werden. 

Steirischer Frühjahrsputz 2011 

Brauchtumsfeuer - Osterfeuer 

Alttextiliensammlung 
 



   Vornholzer Gemeindenachrichten                                                                                                    Ausgabe 1/2011 

5 

und des Besamungszuschusses sowie Einhebung des 
Kuhbeitrages und Tierseuchenkassenbeitrages 

 

Donnerstag, 18.05.2011 im Gemeindeamt 
 

   Dörfl, Reiherbach  von   8.00 bis 10.00 Uhr 

   Holzbauern, Eben  von 10.00 bis 12.00 Uhr 

 
P.S.: Für den Natursprung sind die Belege ab Mai 2010 vorzulegen. 
        Beträge, die nicht am oben angeführten Termin abgeholt werden, verfallen zugunsten der 
        Gemeindekasse. 

 
Diejenigen Rinderbesitzer, die ihre Rinder im Jahr 2011 gegen Rauschbrand impfen lassen 
wollen, mögen sich bis spätestens 20.04.2011 bei der Gemeinde melden. 

    

    

Durch die immer größer werdenden Aufgabenbereiche der Gemeinde und die Abwicklung aller 
Behördenwege über das Internet ist man nicht in der Lage mit der bestehenden Anlage 
zufriedenstellende Arbeitsergebnisse zu erzielen. 
 
Der Gemeindrat hat in der letzten Gemeinderatssitzung beschlossen, eine neue EDV-Anlage von 
der Firma Comm-Unity auf Mietbasis anzuschaffen. 
    

    

Neuerrichtete Heizungsanlagen sind gem. § 20 Z. 3 Stmk. Baugesetz 1995 anzeigepflichtige 
Vorhaben. Damit die Benützungsbewilligung erteilt werden kann, sind folgende Unterlagen 
erforderlich: 
 

1. Einreichplan 
2. Technischer Bericht 
3. Nachweis über das ordnungsgemäße Inverkehrbringen im Sinne des Steiermärkischen 

Feuerungsanlagengesetzes, LGBl. Nr. 73/2001 
4. Befund des Rauchfangkehrermeisters 
5. Befund des Elektrotechnikers 

 

Für die baulichen Maßnahmen (Heizraum und Lagerräume) ist kein gesonderter Einreichplan 
notwendig. 
Die Ausführung lt. Baugesetz bzw. Feuerpolizeigesetz wird von der Baubehörde überprüft. 
Wenn alles in Ordnung ist, wird nur ein Kostenbescheid ausgestellt. 
Die Überprüfung der bereits eingereichten Heizanlagen wird in nächster Zeit durchgeführt. 

Bekämpfung des RauschbrandesBekämpfung des RauschbrandesBekämpfung des RauschbrandesBekämpfung des Rauschbrandes    

Auszahlung des JagdpachtentgeltesAuszahlung des JagdpachtentgeltesAuszahlung des JagdpachtentgeltesAuszahlung des Jagdpachtentgeltes    

Erneuerung der EDVErneuerung der EDVErneuerung der EDVErneuerung der EDV----Anlage im GemeindeamtAnlage im GemeindeamtAnlage im GemeindeamtAnlage im Gemeindeamt    

Bewilligung von HeizanlagenBewilligung von HeizanlagenBewilligung von HeizanlagenBewilligung von Heizanlagen    
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am Freitag, den 3. Juni 2011 von 8.00 bis 12.00 Uhr 
 

Ab Herbst 2011 besteht wieder die Möglichkeit einer Nachmittagsbetreuung für 

Kindergartenkinder und Schüler. Bei Interesse bitte im Kindergarten anmelden. 

 

 

Termine:  3. Mai, 7. Juni und 5. Juli 2011 von 15.00 – 16.00 Uhr 

Veranstaltungsort: Sozialzentrum Vorau, 8250 Vorau 412 

Veranstalter: Sozialarbeiterin Mag. (FH) Manuela Gruber, Arzt Dr. Peter Lux und 

Hebamme Angelika Hellinger 

 
Erweitertes Angebot: 
 
Vor der Mütter- und Elternberatung Vorau gibt es ab 14.00 Uhr eine Informationseinheit. 
 

Termine: 3.5.2011 „Sprechstunde für Schwangere – Information und Wissen gibt Sicherheit“, 

Angelika Hellinger, Hebamme 

     7.6.2011 „Wie kann ich mein Kind mit einfachem Spielmaterial fördern“, 

 Ingrid Haas-Haindl, Frühförderin 

     5.7.2011 „Sicherheit beim Autofahren“, Christa Kogler, ÖAMTC 

 
Diese Informationsstunde ist für alle die Interesse haben, auch wenn sie nicht die 
herkömmliche Mütter- und Elternberatung in Anspruch nehmen. 
 
 
 

Babymassage 
 
Termine: 12.5. und 9.6.2011 von 9.30 bis 11.00 (Anmeldung erforderlich unter 

03332/65499 180 72 oder 0676/866 40356 oder 0676/86640348) 

Veranstaltungsort: Sozialzentrum Vorau 

Veranstalter:  Angelika Hellinger, Hebamme im Krankenhaus Hartberg, Mitarbeiterin 

   der Mütter- und Elternberatung in Vorau 

 

Schnuppertag im KindergartenSchnuppertag im KindergartenSchnuppertag im KindergartenSchnuppertag im Kindergarten    
 

MütterMütterMütterMütter---- und Elternberatung in Vorau und Elternberatung in Vorau und Elternberatung in Vorau und Elternberatung in Vorau    
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Jeden 2. Mittwoch – Nachmittag im Monat von 15.00 bis 17.00 Uhr im Pfarrheim des 

   Stiftes Vorau 
 

Termine: 11. Mai „Wenn ein Samenkorn in die Erde fällt“ 
    8. Juni „Sommerfest“ 
 

Team: Alexandra Nickel 0664/3529039 
 Elisabeth Heiling 0664/5243133 
 Gabriela Stoisser 0664/2812728 
 Karoline Kolb  0664/2407372 
 

 

Kleines Pendlerpauschale gilt für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, deren Arbeitsplatz 
mindestens 20 Kilometer von der Wohnung entfernt ist und denen die Benützung eines 
öffentlichen Verkehrsmittels möglich und zumutbar ist: 
 

Entfernung Betrag/Monat 
ab Juli 2008 – 2010 

Betrag/Monat 
2011 

ab 20 km   28,50 Euro   31,00 Euro 
ab 40 km 103,50 Euro 113,00 Euro 
ab 60 km 154,75 Euro 168,00 Euro 

 
Großes Pendlerpauschale gilt für Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, deren Arbeitsplatz 
mindestens zwei Kilometer von der Wohnung entfernt ist, denen aber die Benützung eines 
öffentlichen Verkehrsmittels nicht möglich oder nicht zumutbar ist: 
 

Entfernung Betrag/Monat 
ab Juli 2008 – 2010 

Betrag/Monat 
2011 

ab zwei km   28,50 Euro   31,00 Euro 
ab 20 km 113,00 Euro 123,00 Euro 
ab 40 km 196,75 Euro 214,00 Euro 
ab 60 km 281,00 Euro 306,00 Euro 

 
Der Antrag ist entweder beim Dienstgeber zu stellen (bewirkt eine Verminderung der 
Lohnsteuerbemessungsgrundlage) oder kann auch im nachhinein durch die 
Arbeitnehmerveranlagung beantragt werden. 
 

Formulare für die Arbeitnehmerveranlagung können nicht mehr vom Internet heruntergeladen 
werden. Es dürfen nur mehr Originalformulare verwendet werden. Diese sind im Gemeindeamt 
erhältlich. 
 

Die Berücksichtigung des Alleinverdienerabsetzbetrages für Steuerpflichtige ohne Kinder 
läuft  mit Ende des Jahres 2010 aus und wird letztmalig bei der Veranlagung für das Jahr 2010 
berücksichtigt! 
 
Den Mehrkindzuschlag können Eltern mit drei oder mehr Kindern erhalten. Dieser beträgt 
monatlich 20 Euro für das dritte und jedes weitere Kind. Er muss für jedes Kalenderjahr 
gesondert geltend gemacht werden und wird im Zuge der Arbeitnehmerveranlagung ausgezahlt. 
Voraussetzungen: Familienbeihilfebezug für mindestens drei Kinder 
   Das Familieneinkommen darf 55.000 Euro nicht übersteigen 

ElternElternElternEltern----KindKindKindKind----GruppeGruppeGruppeGruppe    
 

PendlerpauschalePendlerpauschalePendlerpauschalePendlerpauschale    
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Bisher investierte das Land Steiermark jährlich rund 1,5 Millionen Euro für die Pendlerbeihilfe.  
Im Zuge der Maßnahmen zur Konsolidierung des Landesbudgets wird diese Beihilfe mit 
Beschluss der Landesregierung vom 17.03.2011 mit Wirkung 01.01.2011 eingestellt. 
Nachdem die Pendlerbeihilfe immer rückwirkend ausgezahlt wurde, betrifft das Auslaufen mit 
Jänner 2011 die Beihilfe für das Jahr 2010, die somit nicht mehr ausgezahlt werden kann. 
 

 
Wie hoch ist die Mindestsicherung? 
 

• für alleinstehende Personen bzw. AlleinerzieherInnen  752,93 Euro 
• für volljährige Personen, die mit anderen Volljährigen 

Personen im gemeinsamen Haushalt leben (z.B. EhegattInnen) 564,70 Euro 
• für weitere Erwachsene im gemeinsamen Haushalt   376,47 Euro 
• für das 1. bis 4. Kind       143,06 Euro 
• ab dem 5. Kind       173,17 Euro 

 

Die Bedarforientierte Mindestsicherung können Erwachsene 12-mal im Jahr, Minderjährige 14-
mal im Jahr beziehen. 
 

Ein wesentliches Ziel der Bedarfsorientierten Mindestsicherung ist es, Menschen wieder in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren. All jenen, die sich weigern, eine ihnen angebotene zumutbare 
Arbeit anzunehmen oder an vom Arbeitsmarktservice vermittelten Maßnahmen teilzunehmen, 
kann die Bedarfsorientierte Mindestsicherung stufenweise gekürzt werden. 
 

Für die Bedarfsorientierte Mindestsicherung kann Kostenrückersatz gefordert werden: 
 

• von den Eltern und Kindern ab einem Netto-Haushaltseinkommen von 1.500 Euro im 
Rahmen einer sozialen Staffelung 

• von (ehemaligen) EhepartnerInnen und eingetragenen PartnerInnen höchstens bis zum 
Ausmaß der Unterhaltsverpflichtung 

• von den ErbInnen der BezieherInnen 
 

Die MindestsicherungsbezieherInnen selbst sind nur dann zum Rückersatz verpflichtet, wenn sie 
zu einem nicht aus eigener Erwerbstätigkeit erwirtschafteten Vermögen gelangen (z.B. 
Erbschaft, Schenkung). 
 

Der Antrag auf Bedarfsorientierte Mindestsicherung kann in der Wohnsitzgemeinde oder in der 
zuständigen Bezirkshauptmannschaft eingebracht werden. 
 

 

Am 14. Mai 2011 findet die Pensionistenfahrt nach Dechantskirchen statt. 
Abfahrt: 13.00 Uhr - Stiftsparkplatz 
 

 

Es ist zurzeit noch nicht klar, ob es die Altenurlaubsaktion in der gewohnten Form auch 
weiterhin gibt. Interessierte sollen sich aber trotzdem beim Gemeindeamt melden. Sobald  
 

Bedarfsorientierte Mindestsicherung (ab 1.3.2011)Bedarfsorientierte Mindestsicherung (ab 1.3.2011)Bedarfsorientierte Mindestsicherung (ab 1.3.2011)Bedarfsorientierte Mindestsicherung (ab 1.3.2011)    
 

PensionistenfahrtPensionistenfahrtPensionistenfahrtPensionistenfahrt 2011 2011 2011 2011    
 

PendlerbeihilfePendlerbeihilfePendlerbeihilfePendlerbeihilfe    
 

AltenurlaubsaktionAltenurlaubsaktionAltenurlaubsaktionAltenurlaubsaktion    
 



   Vornholzer Gemeindenachrichten                                                                                                    Ausgabe 1/2011 

9 

 
wir wissen, ob und wie diese Altenurlaubsaktion weitergeführt wird, werden wir die 
interessierten Personen verständigen. 
 

 
 
 
1. Platz: Mosbacher Elisabeth, Vornholz 13 
2. Platz Hofer Martin, Vornholz 130 
3. Platz Hofstätter Karin, Vornholz 160 
4. Platz Terler Clarissa, Vornholz 46/2 
5. Platz Pichlhöfer Anton, Vornholz 86 
 
Die Fotos der Gewinner können auf unserer Homepage (www.vornholz.at) angesehen werden. 
 

70. Geburtstag:  Hetfleisch Christine  Vornholz     108 

    Lee Luke   Vornholz       72 
 

75. Geburtstag:  Sommersguter Johann Vornholz       79 

    Kernbauer Theresia  Vornholz     127 

    Hofer Maria   Vornholz       27 

    Kerschenbauer Berta  Vornholz     101 
 

95. Geburtstag:  Kerschenbauer Maria  Vornholz     179 

 

 
 
Niklas Posch 
Eltern: Posch Manuela u. Franz, Vornholz 10 

 

Terler Sophia Kristin 
Eltern: Terler Clarissa u. Thomas, Vornholz 46/2 
 
 

Kandlbauer Alois 81. Lebensjahr Vornholz   23   

Jokesch Maria  98. Lebensjahr Vornholz 145   

Holzer Theresia  87. Lebensjahr Vornholz   20   

GratulationenGratulationenGratulationenGratulationen    
 

GeburtenGeburtenGeburtenGeburten    
 

TodesfälleTodesfälleTodesfälleTodesfälle    
 

Gewinner des ÖVPGewinner des ÖVPGewinner des ÖVPGewinner des ÖVP----Fotowettbewerbes 2010Fotowettbewerbes 2010Fotowettbewerbes 2010Fotowettbewerbes 2010    
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Parteienverkehr im Gemeindeamt Vornholz: 
 

Montag   von 8.00 - 12.00 Uhr 
Mittwoch   von 8.00 - 12.00 Uhr 
Freitag    von 8.00 - 12.00 Uhr 

 

Sprechtage des Bürgermeisters:  
 
nach telefonischer Vereinbarung Handy Nr. 0664/4431583 oder 03336/2260 
 

Bezirkshauptmannschaft Hartberg: 
 
Parteienverkehr:  Montag bis Freitag  8.00 – 12.30 Uhr durchgehend 
 

Bürgerservice:  Montag bis Donnerstag 7.00 – 15.00 Uhr durchgehend 
    Freitag    7.00 – 18.00 Uhr durchgehend 
 

Amtsärztin:   Dienstag   8.00 – 12.30 Uhr 
 

Forstfachreferat:  Freitag    8.00 – 12.30 Uhr 
 
    Tel.: 03332/606  Fax: 03332/606-550 
 

Arbeitsmarktservice Hartberg 
 
Geschäftszeiten: Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 15.30 Uhr 
   Freitag    von 7.30 bis 13.00 Uhr 
 

Sprechtage der Sozialversicherungsanstalt der Bauern: 
 
Hartberg:  Dienstag:  3.5., 7.6., 5.7., 2.8., 6.9., 4.10., 6.12. 

     Mittwoch:  18.5., 15.6., 20.7., 17.8.,21.9., 19.10., 16.11., 21.12. 

     von 8.00 – 12.00 Uhr in der Bezirksbauernkammer 

Vorau:      Montag: 16.5., 20.6., 18.7., 22.8., 19.9., 17.10., 21.11., 19.12. 

     von 12.00 – 14.00 Uhr im Rathaus 
 

Sprechtage der Pensionsversicherungsanstalt in Hartberg: 
 
Jeden Mittwoch  von 9.00 bis 13.30 Uhr in der Gebietskrankenkasse, Ressavarstraße 68, 8230 
Hartberg 
Es wird um telefonische Terminvoranmeldung unter der Telefonnummer (03332) 635 63-7353 
ersucht. 
Zur Vorsprache ist ein Lichtbildausweis als Identitätsnachweis mitzubringen. 
 

Zeckenschutzimpfaktion BH Hartberg (ZiNr.: 009/010): 
 
Beginnend mit 1.Februar - 17.Mai 2011, dienstags von 7.30 – 12.30 Uhr und von 13.30 – 17.00 
Uhr und ab 24.Mai bis 24.Juni 2011, dienstags von 7.30 – 12.30 Uhr sowie freitags nach 
telefonischer Vereinbarung unter 03332/606-251 
 

Kosten: bis zum vollendeten 16. Lebensjahr  € 18,00 
  ab dem vollendeten 16.Lebenjahr  € 19,50 
 

Die Sozialversicherungsanstalten erstatten Teilbeträge der Impfkosten zurück. 

AmtsAmtsAmtsAmts---- und Sprechtage und Sprechtage und Sprechtage und Sprechtage    
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Termin   Veranstaltung   Veranstalter   Ort 
16.04.2011  Aktionstag „Saubere Steiermark“ Gemeinde Vornholz Treffpunkt ASZ 

29.04.-08.05.201  Mostschank   Fam. Glatz  Mostschank Seppl a.d.Eben 

14.05.2011  Pensionistenfahrt   ÖVP Vornholz  Treffpunkt Stiftsparkplatz 

15.05.2011  BB Frühschoppen  BB Vornholz  Stocksporthalle Vornholz 

22.05.2011  14 Uhr Feldersegnung  Pfarre – Gemeinde Vornholz 

18.05.2011  Jagdpachtauszahlung  Gemeinde Vornholz Gemeindeamt Vornholz 

10.06.2011  Referat Dr. Kremnitzer  Aktive Diabetiker Vorau GH Kutscherwirt 

12.06.2011  Pfingstturnier   USC Vornholz  Sportplatz Vornholz 

26.06.2011  Oldtimertreffen   Oldtimerclub Vorau GH Reithofer 

10.-17.7.2011  Jubiläumswoche   GH Reithofer  GH Reithofer 

22.7.-15.8.2011  Mostschank   Fam. Glatz  Mostschank Seppl a.d.Eben 

29.7.2011  Referat Dr. Kalsulkar  Aktive Diabetiker Vorau GH Kutscherwirt 

30.9.-9.10.2011  Mostschank   Fam. Glatz  Mostschank Seppl a.d.Eben 

14.10.2011  Referat Dr. Gabriel  Aktive Diabetiker Vorau GH Kutscherwirt 

23.10.2011  ÖVP Wandertag   ÖVP Vornholz  Vornholz 

20.11.2011  Sparverein Auszahlung  Sparverein ADABEI GH Reithofer 

20.11.2011  Perchtenlauf   Gaugl Christian  Chrizzly´s Hütte 

26.u. 27.11.2011  3. Vornholzer Adventmarkt Gaugl Christian  Chrizzly´s Hütte 

09.12.2011  Weihnachtsfeier   Aktive Diabetiker Vorau GH Kutscherwirt 

12.12.2011  Musterung 

 

Wir gratulieren zur Goldmedaille der Damen des  

ESV-Vornholz im Bundesliga-Bewerb in Salzburg. 

 

Dieser Sieg bedeutet den Aufstieg in die höchste 

Spielklasse, die Damen-Staatsliga, die 2012 in Weiz 

ausgetragen wird. 

 

Eisarena Salzburg,13.02.2011 
 

ENDERGEBNIS 
1.ESV-UNION Vornholz, Stmk 
2.EV Rottendorf KBW, Ktn 
3. SU St. Peter/Wimberg, OÖ 

VeranstaltungenVeranstaltungenVeranstaltungenVeranstaltungen    
 

ESVESVESVESV----VornholzVornholzVornholzVornholz    
 


